


AUSSTELLUNG  DER  ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG UND DES KENNZEICHENS  FÜR KLEINKRAFTRÄDER








Kleinkrafträder mit Bescheinigung der Verkehrstauglichkeit im Falle von:


Eigentumswechsel


Fruchtgenuss


Mietwagen ohne Fahrer


Leasing


Kaufvertrag mit Eigentumsvorbehalt


Wenn die Inhaber nicht über ein Kennzeichen für Kleinkrafträder verfügen.  





Kleinkrafträder mit Bescheinigung der  Verkehrstauglichkeit, wenn diese oder das Kennzeichen verloren, gestohlen, vernichtet oder beschädigt worden ist.





Kleinkrafträder mit Bescheinigung der Verkehrstauglichkeit, wenn die Anzahl der Sitzplätze von 1 auf 2 erhöht werden soll, sofern die Typengenehmigung dies vorsieht.








Kleinkrafträder mit Bescheinigung der Verkehrstauglichkeit, wenn vom Inhaber beantragt.








